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Erläuterung zur Sportgesundheit (§ 7 WB-AT) 
 
Liebe Eltern, 

in den Wettkampfbestimmungen (WB) des Deutschen Schwimmverbandes stehen seit dem 1. Jan 
2004 zur Sportgesundheit folgende Passagen: 

$ 7 Sportgesundheit 
(1) Jeder Schwimmer, bei Minderjährigen dessen gesetzlicher Vertreter, ist für seine Trainings- und 

Wettkampffähigkeit (Sportgesundheit) verantwortlich. 
(2) Bei Wettkampfveranstaltungen haben die meldenden Vereine mit der Meldung zu versichern, dass die von ihnen 

gemeldeten Schwimmer ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können. Die Untersuchung 
darf im Zeitpunkt der Abgabe der Meldung nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Ohne diese Versicherung ist 
die Meldung vom Veranstalter zurückzuweisen. 

 
Wir bitten Sie deshalb, die Sportgesundheit Ihres Kindes mindestens einmal im Jahr untersuchen zu 
lassen. Weder zur Art und Umfang der Untersuchung noch zur Frage, wer die Untersuchung durch-
führen darf, sind vom DSV inhaltliche Vorgaben gemacht worden. Im Normalfall ist dies also beim 
Hausarzt möglich. 
 
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
   

03.01.2011

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind  

________________________________________ 
Name des Kindes 

einmal im Jahr auf Sportgesundheit untersucht wird und ich mein Kind nur dann an 
Wettkämpfen teilnehmen lasse, wenn es sportgesund ist. 

  

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 
 


